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1 Einleitung
Wer Open-Source-Software (OSS) einsetzt, kommt 

um OSS Compliance nicht herum. Das umfasst ne-

ben dem Thema IT-Sicherheit vor allem die Einhal-

tung der Lizenzpflichten. Wer sich mit Open Source 

Compliance beschäftigt, weiß, dass die Umsetzung 

alles andere als einfach und vor allem nicht zum 

Nulltarif zu bekommen ist.  

Anspruch und Wirklichkeit klaffen gerade im Be-

reich OSS Compliance in vielen Fällen auseinander. 

Vollständige Compliance ist kaum bezahlbar, aller-

dings sind die Risiken rechtlicher Auseinanderset-

zungen bei der Verletzung von OSS-Lizenzbe-

dingungen nicht von der Hand zu weisen. Schwie-

rige Zeiten für die Compliance-Beauftragten, die 

sich dem Thema nähern. 

Compliance-Verstöße können durch Verletzungen 

von Lizenzpflichten, aber auch durch die Inkompati-

bilität von Lizenzen entstehen. Die Folgen, welche 

solche Verstöße nach sich ziehen, sind auf der einen 

Seite vielfältig und können von einer Abmahnung 

bis zur Entfernung einzelner Produkte vom Markt 

führen. In der jüngeren Vergangenheit haben wir 

eine qualitative und quantitative Zunahme der Ver-

folgung von Verstößen durch einzelne Entwickler 

beobachtet. Auch konnten wir feststellen, dass in 

der letzten Zeit mehr und mehr Unternehmen von 

ihren Lieferanten Nachweise zu OSS-Compliance-

 

1 Weitere Studienpartner waren Boehmert & Boehmert, DataStax, 

PWC, Red Hat, SAP, SUSE, Synopsis und die TU Berlin. Quelle 

aller nachfolgend genannten Zahlen: BITKOM Research 2019. 

Maßnahmen verlangen, um sich abzusichern. Da auf 

der anderen Seite die Kosten für umfassende OSS 

Compliance hoch sind, scheuen viele Unternehmen 

den Aufwand gänzlich – und das, obwohl es Lösun-

gen gibt, die mit überschaubarem Aufwand die we-

sentlichen Risiken in den Griff bekommen. 

Lange Zeit gab es keine Zahlen zum Thema OSS 

Compliance. Wer als Unternehmen Orientierung 

suchte und sich mit seiner Peer Group vergleichen 

wollte, tappte im Dunkeln und konnte allenfalls 

durch Ausfragen eigener Kontakte ein ungefähres 

Bild bekommen. Welche Maßnahmen muss ich er-

greifen? Soll ich das Thema ignorieren und hoffen, 

dass der Kelch an mir vorübergeht, oder lieber pro-

aktiv tätig werden? Wenn ja, in welcher Form? Wo 

stehe ich im Vergleich zu anderen? Statistisch be-

legte Antworten auf diese Fragen gab es nicht. 

Diese Lücke wurde mit einer im Auftrag des 

BITKOM erstellten und von Osborne Clarke sowie 

anderen Studienpartnern1 finanzierten Studie ge-

schlossen: Im Zuge des BITKOM Open Source Mo-

nitors wurden 804 Unternehmen mit Sitz in 

Deutschland, die 100 oder mehr MitarbeiterInnen 

beschäftigen und aus verschiedenen Branchen 

stammen, zum Umgang mit OSS befragt. Osborne 

Clarke hat an der Studiengestaltung mitgewirkt. Die 

wichtigsten Ergebnisse des BITKOM Open Source 

2 Die im Frühjahr 2020 erschienene Studie unterscheidet zwi-

schen verschiedenen Unternehmensgrößen, differenziert nach 

Anzahl der Beschäftigten. In der Studie wurden die Ergebnisse 

entsprechend der befragten Basisgruppen gewichtet, um die 

Fallzahlen der tatsächlichen Verteilung in der Wirtschaft anzu-

passen. Die hier präsentierten Ergebnisse der Studie weichen 

somit teilweise von den absoluten Ergebnissen der Befragun-

gen ab. 

Monitors rund um das Thema OSS Compliance wer-

den in diesem Report zusammengefasst und bewer-

tet. Zudem finden sich in diesem Report weitere 

Zahlen, die nicht im BITKOM Open Source Monitor 

zu finden sind, die aber auf den ihm zugrunde lie-

genden Rohdaten basieren.2 

Mit diesem Report haben Unternehmen erst-

malig die Möglichkeit, zu sehen, wie sie selbst 

bei OSS Compliance abschneiden – und zwar 

nicht nur im Hinblick auf die allgemeine 

Frage, ob Compliance-Prozesse existieren, 

sondern detailliert und ganz konkret in Bezug 

auf einzelne Compliance-Maßnahmen. Auch 

ist ein direkter Vergleich zur eigenen Peer-

group möglich, denn die befragten Unterneh-

men werden in der hier vorliegenden Darstel-

lung nach Anzahl der Beschäftigten in Grö-

ßenklassen unterschieden.  

Dr. Hendrik Schöttle, Partner, Osborne Clarke 
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2 Die wichtigsten Zahlen im Überblick 
69,3 % aller befragten Unternehmen setzen OSS 

ein, nur 11 % haben jedoch eine OSS Policy (siehe 

4.2) 

76 % der Befragten meinen, dass alle Unternehmen 

irgendwie OSS einsetzen, sich dessen nur oft nicht 

bewusst sind (3.1) 

Fun Fact: Mindestens 3,2 % der Befragten setzen 

zwar nach eigener Angabe keine OSS ein, sind aber 

gleichzeitig der Meinung, dass diese Aussage nicht 

stimmen kann (3.1) 

Fast 20 % aller befragten Unternehmen setzen 

OSS zur Entwicklung bzw. als Teil eigener Produkte 

und Lösungen für ihre Kunden ein und nehmen da-

bei Anpassungen am Quellcode vor (3.2) 

42,9 % der Befragten haben einen Compliance-

Prozess (4.3) 

46,7 % der Befragten meinen, dass ein großer Be-

darf besteht, Compliance Prozesse einzuführen oder 

zu verbessern (4.3) 

Was die Compliance-Maßnahmen angeht, herrscht 

großer Nachholbedarf bei der richtigen Priorisierung: 

Die bei Weitergabe von OSS wichtigste Maßnahme, 

die Bill of Materials, bildet das Schlusslicht der 

im Durchschnitt am häufigsten genannten Compli-

ance-Maßnahmen (5.1) 

7,6 % aller befragten Unternehmen, die OSS ver-

wenden, integrieren, (weiter-)entwickeln oder sich 

an OSS beteiligen, waren in rechtliche Auseinander-

setzungen involviert (6.3) 

Bei Unternehmen ab 2.000 Mitarbeitern, die OSS 

(weiter-)entwickeln, waren 17,7 % in rechtliche Aus-

einandersetzungen in Bezug mit OSS verwickelt. 

59,1 % der Unternehmen, gegen die rechtliche 

Schritte eingeleitet wurden, haben in Reaktion da-

rauf einen Compliance-Prozess eingerichtet. In 

einem Fall wurde ein Produkt vom Markt ge-

nommen (6.5) 

Mehr als 69 % aller befrag-
ten Unternehmen setzen  

Open-Source-Software ein – 
aber nur knapp 21 % aller 
befragten Unternehmen 

haben eine Strategie zum 
Umgang mit OSS und nur 
11 % der Unternehmen, die 

OSS einsetzen, besitzen 
eine OSS Policy 

Unternehmen haben immer noch große Lücken im 

Bereich OSS Compliance. Obwohl OSS eingesetzt 

wird, stellen viele Unternehmen nicht sicher, dass 

auch die für den Einsatz geltenden Lizenzbedingun-

gen eingehalten werden. Strategien, OSS Policies 

und Compliance Prozesse sind in vielen Fällen nicht 

vorhanden. Solche strukturellen Defizite können 

nicht nur das Unternehmen selbst treffen, sondern 

im Worst Case auch die Geschäftsführung persön-

lich. 

 

 

 

In vielen Fällen fehlt es an OSS Policies und 

Compliance-Prozessen. Aber auch wenn es 

Compliance-Prozesse im Unternehmen gibt, 

fokussieren sich diese in vielen Fällen nicht 

auf die eigentlichen Themen. Gerade beim 

Thema Informations- und Dokumentations-

pflichten gibt es noch viele zu schließende 

Lücken. 

Rechtliche Auseinandersetzungen kommen 

in der Praxis durchaus vor, was ein weiteres 

Argument dafür ist, OSS Compliance ernst zu 

nehmen. Wer sich rechtlichen Auseinander-

setzungen ausgesetzt sieht, muss – gerade 

dann, wenn einstweiliger Rechtsschutz droht 

– OSS Compliance unverzüglich herstellen. 

Besser ist es, wenn man dieses durchaus an-

spruchsvolle Projekt ohne zeitlichen Druck in 

Angriff nehmen kann. 

Dabei gibt es inzwischen Lösungen, um das 

Thema OSS Compliance mit überschaubarem 

Aufwand in den Griff zu bekommen. Wie in 

vielen Fällen hilft der übliche 80-20-Ansatz: 

Im Rahmen einer Risikoanalyse werden die 

eigentlichen Risiken im Bereich OSS Compli-

ance identifiziert und gezielt abgedeckt. Com-

pliance-Prozesse und -Policies werden dann 

auf das konkret identifizierte Risiko abge-

stimmt und der erforderliche Aufwand 

dadurch so weit wie möglich minimiert. 

Dr. Hendrik Schöttle, Partner, Osborne Clarke 

http://www.osborneclarke.com/oss
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64,6 %

71,7 %

78,3 %

86,1 %

2.000
Mitarbeiter oder
mehr

500 bis 1.999
Mitarbeiter

200 bis 499
Mitarbeiter

100 bis 199
Mitarbeiter

3 Wie wird OSS eingesetzt? 

3.1 Wird überhaupt OSS 
verwendet? 

Insgesamt gaben 69,3 % aller Befragten an, in 

ihrem Unternehmen OSS einzusetzen. 27,2 % 

setzen keine OSS ein, 3,5 % machten keine An-

gabe. Dieser Befund überrascht nicht, auch, 

wenn die tatsächlichen 

Zahlen des Einsatzes von 

OSS höher liegen dürften. 

So enthalten laut anderen 

Erhebungen mehr als 

95 % von in 2018 unter-

suchter Software Open-

Source-Komponenten. Unterstellt man 

einmal, dass jedes befragte Unterneh-

men Software in irgendeiner Form ein-

setzt – und sei es als Betriebssystem der Smart-

phones der Mitarbeiter – so dürfte die Zahl von 

69,3 % zu niedrig angesetzt sein. In der Praxis 

ist nach wie vor das Phänomen zu beobachten, 

dass viele Unternehmen sich immer noch nicht 

des Einsatzes von OSS bewusst sind.  

 

Fun Fact: Selbst wenn all diejenigen, die der 

rechts stehenden Aussage nicht zugestimmt 

haben, zu den 27,2 % gehören, die angaben, 

keine OSS einzusetzen, muss es allerdings 

mindestens 3,2 % der Befragten geben, die 

zwar nach eigener Angabe keine OSS einset-

zen, aber gleichzeitig der Meinung sind, dass 

diese Aussage nicht stimmen kann. 

 

 

Basisgruppe: alle Befragten, n=804. 

 

„Alle Unternehmen ver-
wenden in irgendeiner 

Weise OSS, viele sind sich 
dessen nur nicht bewusst.“ 

 

 

 

Über alle Unternehmensgrößen hinweg gab jeder 

fünfte Befragte an, OSS zur Entwicklung bzw. als 

Teil eigener Produkte und Lösungen für Kunden 

einzusetzen, ohne Anpassungen am Quellcode vor-

zunehmen (22,3 %). Bei großen Unternehmen mit 

mehr als 2.000 Mitarbeitern steigt die Anzahl sogar 

auf rund ein Drittel der Befragten (33,3 %). Insge-

samt wird OSS für alle, auch darüber hinausgehen-

den Zwecke in den Unternehmen jedoch viel häufi-

ger eingesetzt, in Unternehmen ab 2.000 Mitarbei-

tern nämlich in 86,1 % der Fälle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir setzen OSS in unserem Unternehmen ein, n=804. 

Hinter der hier beobachteten Steigerung des Einsat-

zes von OSS mit zunehmender Unternehmensgröße 

dürfte in vielen Fällen vor allem eine höhere Sensibi-

lisierung der Unternehmen für das Thema stehen. 

  

76,0% stimmen  
der Aussage zu 

69,3 % setzen OSS ein 

       21,6 % stimmen        
   der unten stehen-
den Aussage  
nicht zu 

Mindestens 3,2 % geben 
an, keine OSS einzuset-
zen, stimmen aber der 
Aussage zu, dass alle Un-
ternehmen in irgendeiner 
Weise OSS verwenden. 

3,5 % Keine 
Angabe 

2,4 % Keine 
Angabe 

27,2 % setzen 
keine OSS ein 

76,0% stimmen der 
Aussage zu 

76,0 % stimmen zu 

76,0 % stimmen der 
unten stehenden  

Aussage zu 

  

Neugierig auf den Rest geworden? 
Einfach eine E-Mail an 

oss@osborneclarke.com 
für den gesamten  

Studienbericht schicken. 

 

http://www.osborneclarke.com/oss
mailto:oss@osborneclarke.com
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8 FOSSmatrix. Das Legal Tech Add-On für OSS Compliance 
Der Faktor Recht im Compliance-Prozess – messbar, automatisierbar und auditierbar

Basis ist eine standardisierte, rechtliche Bewertung 

von proprietären und Open-Source-Lizenzen und  

-Komponenten. Rechtssicher und voll dokumentiert. 

Auch bei rechtlich komplexen Detailfragen.  

Features  

- Mapping individuell abgestimmter Use Cases 

gegen Lizenzen mit übersichtlicher Anzeige von 

Konflikten, Angabe von Risiken und Verweis auf 

einzelne Quellen auf der Ebene einzelner Li-

zenzpflichten  

- Parametrisierbarkeit einzelner Faktoren, daher 

unterschiedliche Wertungen möglich (konserva-

tiver Ansatz vs. risikofreudiger Ansatz) 

- Risikoabschätzung mit Prozentangaben: nicht 

nur ja/nein, sondern teils feine Abstufungen im 

Prozentbereich, Erfassung, Visualisierung und 

Nachvollziehbarkeit von Zweifelsfällen 

Wir fangen da an, wo die herkömmlichen 

Tools aufhören: rechtliche Klassifizierung und 

Bewertung der Lizenzen. Mehr als „nur“ Er-

stellung einer Bill of Materials und der Erfül-

lung von Informationspflichten 

 

 

  

http://www.osborneclarke.com/oss
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Was wir tun 

- Use Case-Entwicklung: Wir erstellen maßge-

schneiderte Use Cases. Basierend auf unserer 

Erfahrung beschreiben wir gemeinsam mit un-

seren Mandanten, wie Software eingesetzt wird 

- Lizenzprüfung: Basierend auf den identifizierten 

Lizenzen (falls nötig, unterstützen wir bei der 

Identifizierung), prüfen wir die Rechte und 

Pflichten dieser Lizenzen 

- Matching: Wir prüfen Use Cases auf Konflikte 

mit den Rechten und Pflichten der identifizier-

ten Lizenzen  

Unsere Leistungspakete  

- Standard Package: Ergebnis des Use Case 

Matching, welches die Compliance/Non-Com-

pliance der Use Cases mit Lizenzen übersicht-

lich aufzeigt 

- Extended Package: Zusätzliche, vertiefte Erläu-

terung der Rechte und Pflichten der einzelnen 

Lizenzen bezüglich der Use Cases – ein rechtli-

ches Memo in Tabellenform 

Optional 

- Prüfung konkreter Software: Etwa für ein Ver-

ständnis des Lizenzgebers von der Lizenz not-

wendig – dieses kann vom allgemeinen Ver-

ständnis der Lizenz abweichen 

- Grafische Auswertung der Prüfungsergebnisse  
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9 Unterstützung durch Osborne Clarke bei Open Source 
Osborne Clarke ist eine der führenden Wirtschafts-

kanzleien im IT- und Datenschutzrecht. Osborne 

Clarke hat langjährige Erfahrung in der umfassen-

den rechtlichen und technischen Beratung zu OSS 

und bietet unter anderem folgende Lösungen im 

Bereich OSS Compliance: 

Schulungen  

- Inhouse-Schulungen zu OSS-Compliance und 

zum Lizenzmanagement  

- Aufbau von Know-how im Unternehmen  

- Überblick über die Grundprinzipien von OSS, die 

wichtigsten Lizenzen und ihre Pflichten sowie 

grundlegende Compliance-Anforderungen  

Compliance-Policies, Prozessimplementierung  

- Aufsetzen und Implementieren von Compliance-

Policies und Prozessen  

- Evaluation des Risikos  

- Festlegung der erforderlichen Prozessschritte, 

Aufsetzen einer Open-Source-Policy und Unter-

stützung bei der konkreten Implementierung 

dieser Policy  

- Erstellung standardisierter Checklisten 

Software-Clearing  

- Scannen einzelner Komponenten 

- Zusammenstellung der erforderlichen Informati-

onen und Dokumente für diese Komponenten  

- Rechtliche Prüfung einzelner Lizenzen, Kompo-

nenten und Verwendungsarten von Komponen-

ten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muster- Dokumentation, Quick Check  

- Unterstützung bei der Einhaltung  

entsprechender Lizenzpflichten durch eine  

Musterdokumentation  

- Ob Embedded Software, Internet of Things, Ge-

räte ohne Benutzerschnittstelle: Unterstützung 

der Umsetzung der Compliance-Anforderungen 

in Spezialfällen  

Contributions und eigene Open-Source-Projekte 

- Unterstützung bei Wahl einer Open-Source-Li-

zenz für die Auslizenzierung eigener Werke als 

Open Source 

- Strategische Beratung beim Aufsetzen eigener 

Open-Source-Projekte  

- Erstellung und Prüfung von Contributor License 

Agreements und Contribution Policies 

Unterstützung bei Verfahren wegen OSS-

Lizenzverletzungen  

- Begleitung von streitigen Auseinander-

setzungen 

- Unterstützung bei kurzfristiger Umsetzung von 

Compliance-Maßnahmen im Rahmen streitiger 

Auseinandersetzungen 

 

 

 

 

 

 

osborneclarke.com/oss 

 

 

 

 

Wir helfen, den Compliance-Aufwand in wirt-

schaftlich sinnvolle Tranchen aufzuspalten, 

erstellen ein maßgeschneidertes Konzept und 

unterstützen bei der Umsetzung.  

Die Nutzung von OSS selbst ist fast unver-

meidbar, eine Risikokontrolle hingegen reali-

sierbar. Langfristig kann ein Unternehmen 

durch die Einführung und Umsetzung von 

Compliance-Maßnahmen Kosten vermeiden 

und Effizienz gewinnen. 
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10 Osborne Clarke International 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              *Services in India are provided by a relationship firm 

900+ 
Rechts- 
anwälte 

270+ 
Partner 

675+ 
Business 
Support 

mehr als 

1.850 
Mitarbeiter 

  

26 
Internationale 
Standorte 

Europa: 

Belgien: Brüssel 
Frankreich: Paris 
Deutschland: Berlin, Köln, Hamburg, München 
Italien: Brescia, Busto Arsizio, Mailand, Rom 
Niederlande: Amsterdam 
Schweden: Stockholm 
Spanien: Barcelona, Madrid, Zaragoza 
UK: Bristol, London, Reading 

Asien: 

China: Shanghai 
Indien:* Bangalore, Mumbai, New Delhi 
Singapur 

USA: 

New York, San Francisco, Silicon Valley 
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11 Ansprechpartner 
 

 

  

Dr. Hendrik Schöttle berät im IT- und 

Datenschutzrecht. 

Hendrik Schöttle wurde 2019 und 2018 sowohl 

vom Handelsblatt und von Best Lawyers als auch 

von der Wirtschaftswoche als einer der besten An-

wälte im IT-Recht genannt. Ein im JUVE-Handbuch 

2019/2020 zitierter Wettbewerber empfiehlt ihn als 

„Spitzennamen im Bereich Open Source“. Er wird im 

Kanzleimonitor 2018/2019 und 2017/2018 als 

mehrfach empfohlener Anwalt im IT-Recht geführt. 

Das Kanzleihandbuch Legal 500 Deutschland emp-

fiehlt ihn  weil er durch „sehr gute IT-Kenntnisse be-

sticht, auch wenn es sich um exotische Fragen han-

delt“ und durch ein „sehr schnelles Verständnis 

technischer Details“.      wurde er mit dem Client 

Choice Award von Lexology und dem International 

Law Office (ILO) in der Kategorie IT- und Internet-

recht ausgezeichnet. 

Er hat langjährige Erfahrung bei der Beratung, Ver-

tragsgestaltung und Verhandlung von komplexen IT-

Projekten. Seine Schwerpunkte sind IoT, Digitalisie-

rung und Cloud Computing. Er berät zu Software-Li-

zenzmodellen, insbesondere zu Open- 

 

 

Source-Software, und im Datenschutzrecht. Zu sei-

nen Mandanten gehören international tätige Tech-

nologiekonzerne sowie namhafte IT- und E-Busi-

ness-Unternehmen. 

Hendrik Schöttle arbeitet seit 2005 als Rechtsan-

walt, seit 2007 im Münchner Büro von Osborne 

Clarke. Er war mehrfach im Rahmen von Second-

ments in Rechtsabteilungen von IT-Unternehmen tä-

tig. Zudem hat er mehrere Jahre als Software-Ent-

wickler am Institut für Rechtsinformatik der Universi-

tät des Saarlandes gearbeitet. Seine praktische Er-

fahrung und sein technisches Know-how kommen 

seinen Mandanten bei der technologienahen Bera-

tung zugute. 

Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen, Mitautor 

mehrerer Handbücher und Kommentare, unter an-

derem des Beck’schen Handbuchs IT- und Daten-

schutzrecht und des juris Praxiskommentars zum 

BGB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hendrik Schöttle ist Dozent der Deutschen Anwalt-

akademie für den Fachanwaltslehrgang IT-Recht 

und hält regelmäßig Vorträge zu Themen des IT-

Rechts. 

Er ist Mitglied im Vorstand des Arbeitskreises Open 

Source des BITKOM, Leiter der Praxisgruppe Com-

pliance des BITKOM Arbeitskreises Open Source, 

Mitglied des Ausschusses Datenschutzrecht der 

Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), der Arbeits-

gemeinschaft Informationstechnologie im Deut-

schen Anwaltverein (DAV) und der Deutschen Ge-

sellschaft für Recht und Informatik (DGRI). 
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